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Militärpolitische Information

Die Nichtweiterverbreitung der Kernwaffen
Der sowjetisch-amerikanische Entwurf eines /Itomsperruertrages ist am 12. 6. 68 von der XXII.
Vollversammlung der Vereinigten Nationen gutgeheissen worden. 95 3/itg/ied/ander stimmten

z«, 27 — daranter -Brasilien «nd /«dien — entbie/te« sie/7 der Stimme, -7 stimmten dagegen.
Allen Staaten wird damit empfohlen, dem Vertrag beizutreten.

Vorgeschichte
Stil/stand der Pro/i/eration seit 7967

Der Vertrag geht auf die Befürchtung zurück, dass eine grössere Zahl von Staaten Atomwaffen
erwerben könnten. Dazu gab die Ausbreitung der Voraussetzungen für die Herstellung solcher
Waffen im Zuge der Entwicklung der zivilen Nutzung der Kernenergie Anlass. t/m 7960 warde
a/s mög/ieb eraebfet, dass es 7965 rand 20 rltommücÄte gebe« könnte. Diese Befürchtungen
haben sich nicht bewahrheitet: beate wr/agen 5 Staaten, die 5 Grossen non 7975, aber Xtom-
wa//en.
Den Anstoss zu den Bemühungen der UNO um die Begrenzung des Atomklubs gaben Nicht-
atommächte wie Irland und Indien. Üb 7965 «abmen die US/1, die Sow/etanion and Eng/and
das //e/t in die /Zand.

Dezember 1961 UNO-Resolution über nukleare Abrüstung und Nichtweiterverbreitung der
Kernwaffen.

August 1963 Moskauer Abkommen über ein teilweises Verbot von Atomexplosionen (ausser
China und Frankreich treten alle grösseren Staaten bei; die Schweiz tritt bei).

5 /abre Verband/angen

August 1965 Genfer Konferenz der 17 Nationen befasst sich mit verschiedenen getrennten
bis Juli 1967 amerikanischen und sowjetischen Entwürfen eines Atomsperrvertrages.

August 1967 Erstmalige Unterbreitung gleichlautender sowjetisch-amerikanischer Entwürfe
(die Frage der Kontrolle bleibt offen).

Januar 1968 Unterbreitung des vollständigen sowjetisch-amerikanischen Entwurfes.

Dieser E«£w«r/ is£ «#« mzf b/ez«ere« Verbesse r#«ge« — 77. 3. 6# #«z/ now 25*. 5. 6# — z««z
Vertragsfe.xf erhoben worden.

Inhalt des Vertrages

Der Vertrag verbietet den Signatarstaaten die Weitergabe uon Utomwa//en, soweit sie Atom-
mächte sind, #«z/ z/ie //ers£e//««g i>o« A/#b/ez*rwtf//e«, soweit sie nicht Atommächte sind. Er
bestimmt im wesentlichen:

7fei«e Weitergabe z/«rcb z/ie ,ßesi£ze«z/e« — bei« Erwerb z/#rcb z/ie //tfbem'cbfse

- Die unterzeichnenden Atommächte (USA, Sowjetunion und Grossbritannien) stellen weder
nichtatomaren Staaten Nuklearwaffen zur Verfügung, noch verschaffen sie ihnen Zugang zur
Kontrolle über diese Mittel.

- Die w«£erze/cb«e«z/e« «/ebtafo/wtfre« Stapfe« e«£b#/£e« sieb zier b/ers£e//««g oz/er z/es z*«/
andere Weise betyerbste//igten Erwerbes fon ^4tomw«//en.

-- Die nichtatomaren Staaten unterstellen ihre Tätigkeit in bezug auf die zivile Nutzung der

Atomenergie der Kontrolle der Atomenergiebchörde der UNO (IAEA in Wien).

25jabrige Verf ragsdaaer

- Die Utommäcbte -oerp/iiebten sieb, Verband/angen z« /iibren, am so ba/d wie mög/ieb za
einer £inste//ang des atomaren Ba'stangsweff/aa/es »nd za angemessenen /Massnahmen im B/icb
<z«/ z//e ««b/ezzre zlbr«s£#«g z« geb?«ge«.

- Die Vertragsdauer beträgt 25 Jahre. Die Möglichkeit des Rücktritts vom Vertrag ist gegeben.
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Unerfüllte Forderungen — unberücksichtigte Kritik
Versc/eiec/ewe TOrsenf/icÄe FcWenfngen HcHatomurer SHufett (Indien, Schweden, Rumänien,
nichtverpflichtete Mächte, Schweiz usw.) k/eike« «ner/ü7/f.

- Das A/emorantHm. der WocE/reien Staaten uom 79. S. 66 uer/angte nicht n.ur die Verbinc/ernng
r/er Pnrsiekwng «ener 50«e/er« rt«ck z/ie P/«5£e//«ng r/er Proc/wkj/o« -oo« zRora-
Sprengkörper« r/#rck r/ze zKoraraückre.

- Die 17er Konferenz in Genf hatte den Auftrag, auch die Einstellung der unterirdischen Kern-
versuche zu vereinbaren.

- Der indische Delegierte in Genf, Trivedi, erklärte im August 1967: «Alle Länder haben sich

zu verpflichten, kein weiteres spaltbares Material für militärische Zwecke herzustellen oder
zu verwenden.»

- Die Schweiz forderte in zwei Stellungnahmen vom November 1967 und Mai 196S namentlich
Gegen/e/stange« r/er zl£or«rnk'c/«e in Po?'m einer Pesckranknng r/es ^ronrare« We££r#sfe«s sowie
eine kürzere Ge/f^ngsr/rzwer r/es Vertrages.

Folgerungen
Pinseitiger Verzickf

Der Verzicht/eistang der tVtcbtnfotnnren steht deiner/ei Verzir/tf der zlfomnta'chte gegenüber.
Diese produzieren weiter Atomsprengkörper im Zusammenhang mit dem Aufbau von Raketen-
abwehrsystemen und der Bereitstellung neuer Offensivsysteme. Tests werden von ihnen weiterhin
durchgeführt. Es ist nicht zu erkennen, warum die bisher vergeblich verlangten Gegenleistungen
nach Abschluss des Vertrages plötzlich möglich werden sollten, nachdem die Entwicklung bis
heute in der Richtung einer Beschleunigung des Wettrüstens verlief.

Hauptversammlung der
Schweizerischen Offiziersg-esellschaft

der Versorgungstruppen, Sektion Bern

Im Kursaal Bern fand unter dem Vorsitz von Major H. Spreng, Oeschberg, die 46. ordentliche

Hauptversammlung der SOGV, Sektion Bern, statt, zu der an die neunzig Offiziere aller Grade

erschienen, wie auch zahlreiche Vertreter von militärischen Vereinen. Die sehr gut vorbereiteten

Geschäfte wurden speditiv erledigt. Zum neuen Präsidenten wurde Major Heinrich Lindt,
Zollikofen, gewählt. Dem Jahresbericht ist zu entnehmen, dass sieben Veranstaltungen, darunter

Vorträge, Besichtigungen und eine Felddienstübung durchgeführt wurden. Wegen Entlassung

aus der Wehrpflicht konnten vier Kameraden zu Freimitgliedern ernannt werden. Anschliessend

sprach Oberstkorpskommandant Ernst über «Aufgaben und Stellung der Armee im Staate».

Am Abend fand dann die Tagung mit einem gemeinsamen Nachtessen und Familienabend seinen

Abschluss im Hotel Gurten-Kulm.
.Yc
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